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Anfrage Tomaschett (Breil) 
 

betreffend Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton Graubünden und der 

Pro Natura Graubünden 
 

Antwort der Regierung  

 
Gemäss Art. 18a und 18b des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz 
(NHG; SR 451) müssen die Kantone für den Schutz und den Unterhalt der Biotope 

von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung sorgen. Schutz und Unterhalt sollen 
dabei nach Massgabe von Art. 18c Abs. 1 NHG wenn möglich über Vereinbarungen 
mit den Grundeigentümern und Bewirtschaftern erreicht werden. Diese haben dabei 

laut Art. 18c Abs. 2 NHG Anspruch auf angemessene Abgeltung bzw. Beiträge. Die 
Voraussetzungen für die Gewährung von Beiträgen sind in Art. 37 und 40 des Geset-
zes über den Natur- und Heimatschutz im Kanton Graubünden (Kantonales Natur- 

und Heimatschutzgesetz, KNHG; BR 496.000) geregelt. Deren Höhe richtet sich ge-
mäss Art. 37 Abs. 2 KNHG nach dem Anteil des Bundes, der Bedeutung des Objekts 
sowie der Wirksamkeit der Massnahmen. Bund und Kantone legen ihrerseits die fi-

nanziellen Leistungen des Bunds und die zu erbringenden Leistungen im Kanton in 
einer mehrjährigen Programmvereinbarung fest. 

Die Pro Natura Graubünden (nachfolgend PNG) sorgt als Grundeigentümerin oder 

Dienstbarkeitsberechtigte auf einer Fläche von rund 5590 ha im Kanton Graubünden 
für die Erhaltung der Landschaft und Natur. Davon liegen 267 ha in Naturschutzge-
bieten, 2440 ha in Naturwaldreservaten, 509 ha in Moorlandschaften und 2375 ha in 

Landschaftsschutzgebieten, rund 152 ha in der landwirtschaftlichen Nutzfläche und 
157 ha im Sömmerungsgebiet. Der Kanton fasst die Beitragsgesuche der PNG für 
die Pflege ihrer rund 90 Schutzgebiete jeweils in einem Sammelbeschluss zusam-

men und hält die Subventionshöhe sowie die hierfür zu erbringenden Leistungen 
neuerdings in einer vierjährigen Leistungsvereinbarung fest. 

Zu Frage 1: Nein. Aufgrund der spezialgesetzlichen Vorgaben der eidg. Natur- und 

Heimatschutzgesetzgebung sind die Beitragsleistungen grundsätzlich an die gesuch-
stellenden Grundeigentümer oder Bewirtschafter auszurichten. Die Ausrichtung die-
ser Beiträge an einen Beitragsberechtigten ist kein vom Submissionsrecht erfasster 

Tatbestand. Dagegen kann der Vorgang auf Seiten des Subventionsempfängers je 
nach Beitragshöhe zu einer Unterstellung unter das kantonale Submissionsgesetz 
(SubG; BR 803.300) führen.  
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Der Kanton kann seinerseits die entsprechenden Pflegeleistungen nur dann einem 

Dritten übertragen, wenn der Grundeigentümer oder Bewirtschafter die für das Errei-
chen der Schutzziele erforderliche Nutzung unterlässt (Ersatzvornahme nach Art. 
18c Abs. 3 NHG). Dies ist vorliegend nicht der Fall. 

Zu Frage 2: Nein, die Beitragsleistungen wurden gemäss den NHG-Vorgaben direkt 
der Gesuchstellerin ausgerichtet. Diese holte ihrerseits für Pflegeleistungen durch 
Dritte bei einzelnen Schutzgebieten Konkurrenzofferten ein, obwohl die hierbei er-

reichten Schwellenwerte kein wettbewerbliches Verfahren verlangten. 

Das Amt für Natur und Umwelt (ANU) prüft bei allen Beitragsgesuchen, mit welchen 
Ansätzen kalkuliert wird. Bei der Prüfung der Wirtschaftlichkeit stützt sich das ANU 

auf die Empfehlungen der Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsor-
gane der öffentlichen Bauherren sowie auf die einschlägigen Grundlagen der Ag-
roscope oder des Maschinenrings. Die PNG hat im Jahr 2020 Arbeiten in 265 ha 

(ohne Waldreservate) über die Leistungsvereinbarung mit dem Kanton abgerechnet. 
Das löste einen Beitrag von rund 273 000 Franken aus, finanziert je zur Hälfte von 
Bund und Kanton. Dies ergibt einen Beitrag von rund 1030 Franken pro ha, was 

deutlich unter den landwirtschaftlichen Biodiversitätsbeiträgen nach Art. 55–62 der 
Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverord-
nung, DZV; SR 910.13) liegt. 

Zu Frage 3: Aus der Detailabrechnung 2020 der PNG, welche die Basis für die Aus-
zahlung der Jahrestranche 2020 bildete, geht hervor, dass 96 Prozent des Gesamt-
beitrags für Aufträge an Ökobüros und Landschaftspflegefirmen, an einzelne kommu-

nale Forst- und Werkdienste, Baufirmen sowie einzelne Landwirte in speziellen Ar-
beitseinsätzen in Feuchtgebieten ausbezahlt wurden. Lediglich vier Prozent wurden 
für die Projektleitung und -administration in Rechnung gestellt. Mit den Auszahlungs-

bedingungen und dem Controlling im ANU können Doppelfinanzierungen oder die 
Zweckentfremdung von Beiträgen ausgeschlossen werden.  

Zu Frage 4: Ja. Mehrjährige Leistungsvereinbarungen treten aus verfahrensökonomi-

schen Gründen üblicherweise rückwirkend auf den Beginn des Jahrs der Gesuchs-
eingabe in Kraft. 

Zu Frage 5: Die politische Ausrichtung der Gesuchstellenden darf aufgrund der 

rechtsstaatlichen Prinzipien grundsätzlich nicht Entscheidungsgrundlage für die Aus-
richtung von Beiträgen sein, auch wenn es teilweise zu Interessenskollisionen kom-
men kann. Beiträge werden dem Gesuchsteller nur an die anrechenbaren Kosten zu-

gesichert und nach Prüfung der Arbeiten an diesen ausbezahlt. Die Kontrollen zei-
gen, dass die PNG in der Vergangenheit die Beiträge stets korrekt eingesetzt und die 
Pflegeleistungen professionell erbracht hat.  
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